
icht die Berufsgenossenschaft, sondern
der Bundesminister für Arbeit und So-

zialordnung legt die Form für die Unfall-
anzeige  und für die Berufskrankheiten(BK)-
Anzeige fest. In der bisherigen Gestaltung
ist die Unfallanzeige seit fast 30 Jahren vor-
geschrieben. Nun ist sie überarbeitet wor-
den und gilt ebenso wie die BK-Anzeige in
neuer Fassung ab 1. Au-
gust 2002.
Mit der Neufassung soll
zum einen der Daten-
schutz verstärkt werden: 
Gegenüber der jetzigen
Form wird auf einige
Angaben zu den persönli-
chen Verhältnissen der
Versicherten und zu ihrer
ärztlichen Behandlung
verzichtet. Zum anderen
wird die Anzeige dadurch
erleichtert, dass künftig
Daten entfallen, auf deren
Kenntnis die Berufsgenos-
senschaft zumindest im
Regelfall nicht angewie-
sen ist, um das Feststel-
lungsverfahren einzulei-
ten und Aufgaben der
Prävention wahrzuneh-
men.
Neu aufgenommen wurde
ausdrücklich, dass die
Unternehmer die Versi-
cherten auf ihr Recht nach
§193 Abs.4 Sozialgesetz-
buch VII hinzuweisen
haben: Sie können eine
Kopie der Anzeige verlan-
gen.

Die Unfallanzeige
In ihrer neuen Fassung
enthält die Unfallanzeige
noch 27 Felder und somit
zehn Felder weniger als
bisher. Sie ist damit über-
sichtlicher und schafft
Raum für eine Auswei-
tung des jetzigen Feldes
17, in dem ausführlich der
Hergang des Unfalls zu
schildern ist.
Außerdem ist der Fragen-
katalog jetzt systemati-
scher aufgebaut: Auf die
persönlichen Daten des
verletzten Mitarbeiters in
den Feldern 4 bis 13 fol-
gen die einzelnen Anga-
ben zum Unfall und zu
den Verletzungen (Felder
14 bis 21). Daran
schließen sich die Aus-

künfte zu den Arbeitsverhältnissen des Ver-
letzten vor und nach dem Unfall an (Felder
22 bis 27). Schließlich ist in Feld 28 die
Unfallanzeige nur noch vom Unternehmer
oder seinem Bevollmächtigten sowie vom
Betriebs-/Personalrat zu unterzeichnen und
nicht mehr vom Sicherheitsbeauftragten.
Dass dieser betriebsintern von dem Unfall in

Kenntnis erhalten hat, braucht nicht
gegenüber der Berufsgenossenschaft doku-
mentiert zu werden. Für die Sachbearbeiter
dort ist es viel wichtiger, die Rufnummer
ihres Ansprechpartners im Betrieb genannt
zu bekommen, falls Rückfragen notwendig 
werden. Hierfür wurde nun das letzte Feld
rechts unten vorgesehen.

8
betrifft 2/2002sicherheit

Neue Form für die Anzeige von Versicherungsfällen
N

 

  
                                

          

            
 

                              

             

  
 

 

              

  
  

          

 


